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1. Prüfungsinhalt 
In der vorliegenden Unterlage werden die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 
Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle 
europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben Be-
bauungsplan „Gewerbegebiet Riedlingen West III - BA 2“ in Donauwörth erfüllt werden können, 
ermittelt und dargestellt.  

2. Datengrundlagen 
Als Datengrundlagen wurden herangezogen: 

• Arteninformationen TK-Blatt 7230 (Donauwörth) (LfU 2022), 
• Artenschutzkartierung Bayern (LfU 2022), 
• Übersichtsbegehungen Mai 2023, 
• Bebauungsplan „Gewerbegebiet Riedlingen West III - BA 2“ 

(Ing.büro Kammer, Stand Vor-Entwurf 17.07.2023).  

3. Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen 
Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden Untersuchung stützen 
sich auf die mit Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr 
vom 20. August 2018 Az.: G7-4021.1-2-3 eingeführten „Hinweise zur Aufstellung naturschutz-
fachlicher Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung in der Straßenplanung (saP)“ 
mit Stand 08/2018.  

In Abbildung 1 ist der Ablauf einer saP dargestellt.  

 
Abb. 1: Übersicht über Prüfungsschritte und Ablauf der saP (Quelle: LfU 2020a) 

In den Ausnahmebestimmungen gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG sind verschiedene Ein-
schränkungen enthalten. Danach gelten die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 Abs. 
1 Nr. 1 (Tötungsverbot) nicht in Verbindung mit § 44 Abs. 1 Nr. 3 (Zerstörung von Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten), wenn sie unvermeidbar sind und die ökologische Funktion im räumli-
chen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.  
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Verbotstatbestände 
Aus § 44 Abs.1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ergeben sich für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingrif-
fe sowie für nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässige Vorhaben im Geltungsbe-
reich von Bebauungsplänen, während der Planaufstellung nach § 33 BauGB und im Innenbe-
reich nach § 34 BauGB bezüglich Tier- und Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-RL und 
Europäische Vogelarten folgende Verbote:  

• Schädigungsverbot 
Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten/ Standorten wild 
lebender Pflanzen und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tötung von wild 
lebenden Tieren oder ihrer Entwicklungsformen bzw. Beschädigung oder Zerstörung von 
Exemplaren wild lebender Pflanzen oder ihrer Entwicklungsformen. 
Ein Verstoß liegt nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vor-
haben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten bzw. Standorte im räumlichen Zu-
sammenhang gewahrt wird.  

• Tötungs- und Verletzungsverbot (für mittelbare betriebsbedingte Auswirkungen, 
z.B. Kollisionsrisiko) 

Signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos für Exemplare, der durch den Eingriff oder das 
Vorhaben betroffenen Arten 
Die Verletzung oder Tötung von Tieren und die Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen, 
die mit der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten verbunden sind, werden im 
Schädigungsverbot behandelt. 

• Störungsverbot 
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-
terungs- und Wanderungszeiten.  
Ein Verstoß liegt nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der lokalen Population führt. 

Nahrungshabitate unterliegen nicht den Bestimmungen des § 44 BNatSchG, vorausgesetzt sie 
stellen keinen essentiellen Habitatbestandteil dar. Sofern nicht explizit darauf hingewiesen wird, 
sind sie daher nicht Gegenstand der vorliegenden artenschutzrechtlichen Betrachtung.  

Bei Gewährleistung der ökologischen Funktion der vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten ist auch § 44 Abs. 1 Nr. 3 nicht gegenständlich. Ggf. kann die ökologische 
Funktion vorab durch vorgezogenen Funktionsausgleich (sogenannte CEF-Maßnahmen, „con-
tinous ecological functionality“) gesichert werden. Dabei werden im Vorfeld des Bauvorhabens 
adäquate Ersatzlebensräume geschaffen, die den Verbleib der betroffenen Populationen in ei-
nem günstigen Erhaltungszustand gewährleisten.  

Maßnahmen zum Vorgezogenen Funktionsausgleich 
Der vorgezogene Funktionsausgleich ist nur dann gegeben, wenn vor Umsetzung des geplanten 
Eingriffs ein für die betroffenen Arten äquivalentes Ersatzhabitat geschaffen wurde. Diese Ersatz-
lebensräume müssen sich im räumlich funktionalen Zusammenhang befinden, so dass sie von 
den Tieren eigenständig besiedelt werden können.  

Ausnahmeprüfung 
Bei Vorliegen von Verbotstatbeständen im Sinne von § 44 Abs. 1 und Abs. 5 BNatSchG können 
die artenschutzrechtlichen Verbote im Wege einer Ausnahmeprüfung nach § 45 BNatSchG 
überwunden werden.  
Eine Ausnahmeprüfung wird für das gegenständliche Vorhaben nicht erforderlich, da sich keine 
Verbotstatbestände ergeben.  
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4. Wirkungen des Vorhabens 
Das geplante Vorhaben sieht als Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets „Riedlingen 
West III, BA 1“ die Ausweisung eines Gewerbegebietes „Riedlingen West III, BA 2“ mit einer 
Größe von ca. 5,26 ha am südwestlichen Ortsrand von Donauwörth parallel zur B 16 vor (s. Ab-
bildung 2).  

 
Abb. 2: Planung  (Ausschnitt Planzeichnung B-Plan, IB Marcus Kammer 2023) 

Das geplante Gewerbegebiet (GRZ 0,8) weist eine zentrale Erschließungsstraße mit Wende-
schleife auf. Der Grünstreifen dieser Erschließungsstraße wird mit Bäumen bepflanzt. Im Süden 
ist als öffentliche Grünfläche eine naturnahe Wiesenfläche mit Baum- und Strauchpflanzungen 
vorgesehen (s. Abbildung 2). 

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren ausgeführt, die vom Vorhaben ausgehen und Beeinträchti-
gungen und Störungen der streng und europarechtlich geschützten Tier- und Pflanzenarten ver-
ursachen können. Hierbei werden unterschieden bauzeitliche/-bedingte, anlagen- und betriebs-
bedingte Wirkungen. 

4.1 Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 
Baubedingte Wirkungen sind alle jene, die während der Bauphase eine vorübergehende, also 
zeitlich begrenzte, Veränderung des Naturhaushaltes verursachen.  

Die bauzeitliche Flächeninanspruchnahme entspricht der anlagebedingten, da keine zusätzlichen 
Flächen, z.B. für Baueinrichtungsflächen oder Baustraßen, beansprucht werden. Die Flächenin-
anspruchnahme wird daher unter den anlagebedingten Wirkungen betrachtet. An baubedingten 
Wirkungen kommen v.a. Immissionen aus Bautätigkeiten, wie z.B. Lärm, Abgase und Stäube, 
aber auch optische Störungen von Tieren in Betracht.  

4.2 Anlagenbedingte Wirkprozesse 
Die anlagenbedingten Wirkungen sind dauerhaft und entstehen durch die technischen Baukörper 
bzw. Bauwerke selbst.  
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Durch das geplante Vorhaben kommt es zur Überbauung von Ackerflächen und die optische 
Wirkung der neuen Anlage.  

4.3 Betriebsbedingte Wirkprozesse 
Mögliche betriebsbedingte Auswirkungen sind die Zu- und Abfahrten und deren Emissionen, 
Störungen von Tieren durch Schall- und Lichtemissionen aus Gewerbebetrieben und durch An-
wesenheit von Menschen.  

5 Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten 
Zur Erfassung vorhandener Artenvorkommen wurden vorhandene Daten (s. Kap. 2) erhoben.  

Gemäß Artenabfrage beim bayer. LfU (Artenvorkommen TK-Blatt 7230 Donauwörth, s. Anhang 
1) können im Raum Donauwörth folgende, artenschutzrechtlich relevante Artengruppen vorkom-
men: 

• Säugetiere (Biber, Haselmaus und diverse Fledermäuse), 
• Vögel, 
• Reptilien (Schlingnatter, Zaun- und Mauereidechsen), 
• Amphibien (Gelbbauchunke, Kreuzkröte, Laubfrosch, Kleiner Wasserfrosch, Springfrosch 

und Nördlicher Kammmolch), 
• Libellen (Grüne Keiljungfer) und 
• Weichtiere (Gemeine Flussmuschel). 

Für das Plangebiet und dessen angrenzende Bereiche sind in der Artenschutzkartierung (ASK) 
keine Beobachtungen verzeichnet.  

Für die vorliegenden Aussagen zum Artenschutz wurden neben der Erhebung vorhandener 
Grundlagendaten zwei Begehungen des Plangebietes im Mai 2023 durchgeführt. Auf dieser 
Grundlage wurden eine Habitatpotentialanalyse erstellt und die Arten abgeschichtet, für die eine 
Betroffenheit durch das Projekt mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann.  

Für die genannten Arten der Gruppen Reptilien, Amphibien, Libellen, die Gemeine Flussmuschel, 
die Haselmaus und den Biber stellt das Planungsgebiet keinen spezifischen Lebensraum dar, da 
die Habitatansprüche dieser Arten in den hier vorhandenen, landwirtschaftlich intensiv genutzten 
Ackerflächen nicht erfüllt sind.  
Quartiervorkommen von Fledermäusen im Planungsgebiet können ausgeschlossen werden, da 
in den offenen, landwirtschaftlich genutzten Flächen innerhalb des Planungsgebietes keine für 
Fledermäuse geeigneten Strukturen vorhanden sind.  
Das Untersuchungsgebiet kann von Fledermäusen als Nahrungshabitat genutzt werden. Nah-
rungshabitate unterliegen jedoch nicht den Bestimmungen des § 44 BNatSchG, da im Eingriffs-
bereich keine Fledermausquartiere vorhanden sind und das Nahrungshabitat daher keinen es-
senziellen Habitatbestandteil darstellt. 

Als weiter zu betrachtende Artengruppen verbleiben auf Grund der im Untersuchungsraum vor-
handenen Flächennutzungen die Vögel.  
Dabei werden auf Grund der Ausprägung des Planungsgebietes von den, gemäß der Arteninfor-
mation LfU für TK-Blatt 7230 potenziell vorkommenden Vogelarten die Offenlandarten als rele-
vant eingestuft, da es sich um offene landwirtschaftliche Nutzflächen handelt.  

Die Erfassung der Vogelarten erfolgte durch 2 Begehungen im Mai 2023 über jeweils 2 Stunden 
bei sonnigem bzw. schwach bewölktem, trockenem Wetter.  

Brutvorkommen innerhalb des Untersuchungsraumes konnten nicht festgestellt werden.  
Insgesamt waren im Untersuchungsgebiet 2 wertgebende Vogelarten mit hervorgehobener na-
turschutzfachlicher Bedeutung vorhanden (Haussperling und Rauchschwalbe), wobei diese nur 
als Nahrungsgäste auftraten.  
Wiesenschafstelzen waren auf dem Durchzug in West-Ost- und Ost-West-Richtung zu beobach-
ten.  
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5.1 Betroffenheit der Arten 
Äcker können grundsätzlich Bruthabitate für feldbrütende Vogelarten sein. In der Regel werden 
Nester in lockerer, (noch) niedriger Vegetation oder während des Aufwuchses der Ansaat bevor-
zugt in Störstellen angelegt. Bei den 2 im Mai 2023 bei geeigneten Bedingungen durchgeführten 
Begehungen wurden keine feldbrütenden Vogelarten auf der Ackerfläche oder im näheren Um-
feld des Geltungsbereiches angetroffen.  

Daher ist im Bereich des geplanten Bauvorhabens für artenschutzrechtlich relevante Arten nicht 
von anlagenbedingten Auswirkungen und damit artenschutzrechtlichen Tatbestände (Störungen, 
einer Schädigung von Individuen und ihren Entwicklungsformen oder Lebensraumverlust) für 
Offenlandarten auszugehen.  
Auch betriebsbedingte Auswirkungen sind (auch auf Grund der Vorbelastung durch den Verkehr 
auf der B 16 und die bestehende Bahnlinie) nicht zu erwarten.  

Für baubedingte Störungen wird für Offenland-Arten eine Reichweite von bis zu 100 m ange-
nommen. Dies wird beim BfN (Fachinformationssystem zur FFH-Verträglichkeitsprüfung) als 
Abstand von Offenland-Arten zu Windenergieanlagen und auch bei einer Untersuchung der Ar-
beitsgruppe für regionale Struktur- und Umweltforschung GmbH (ARSU 1998) zur Ermittlung 
baubedingter Auswirkungen für Wiesenvögel (z. B. die Feldlerche) angesetzt. Da in den an den 
Geltungsbereich in entsprechender Entfernung angrenzenden Flächen keine feldbrütenden Vo-
gelarten festzustellen waren, sind auch hier keine Vorkommen relevanter Arten / -gruppen und 
damit keine Auswirkungen baubedingter Störungen zu erwarten.  

5.2 Maßnahmen zur Vermeidung 
Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden vorgesehen, um Gefährdungen der nach den 
hier einschlägigen Regelungen geschützten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu min-
dern. Die o.g. Ermittlung der Betroffenheit von Arten (Kap. 5.1) erfolgt unter Berücksichtigung 
folgender Vorkehrungen: 

• Beginn der Freimachung des Baufeldes zum Schutz von Offenlandarten nur außerhalb 
der Vogelbrutzeit oder nach fachgerechter Vergrämung oder unter vorheriger Begehung 
der Fläche durch eine ökologische Baubegleitung.  

5.3 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funk-
tionalität (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 S. 3 
BNatSchG) 

Artspezifische Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-
Maßnahmen) der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten werden nicht erforderlich, da mit 
dem Vorhaben keine Gefährdungen oder Störungen von Tierarten oder Individuen zu erwarten 
sind.  
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ANHANG: 
LfU-Arteninformation, Gesamtliste TK-Blatt 7230 Donauwörth (Bayer. LfU 2022) 
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